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Bekämpfung und Beseitigung unerlaubter Vermittlungsgeschäfte mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen zu prüfen7; 

 6. bekräftigt ihre Billigung des auf der Sechsten Zweijährlichen Tagung der Staa-
ten zur Prüfung der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung 
und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen 
Aspekten verabschiedeten Berichts3 und ermutigt alle Staaten, gegebenenfalls die in der 
Anlage zu dem Bericht in den Abschnitten mit dem Titel „Der künftige Weg“ hervorgeho-
benen Maßnahmen durchzuführen; 

 7. verweist auf ihren Beschluss, im Einklang mit dem Beschluss der Zweiten 
Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Durchführung 
des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten 
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten8, 2018 für einen Zeit-
raum von zwei Wochen die Dritte Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der 
Fortschritte bei der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und 
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen As-
pekten und zuvor Anfang 2018 eine einwöchige Tagung des Vorbereitungsausschusses ab-
zuhalten; 

 8. betont, dass die internationale Zusammenarbeit und Hilfe für die vollständige 
und wirksame Durchführung des Aktionsprogramms und des Internationalen Rückverfol-
gungsinstruments nach wie vor unerlässlich sind; 

 9. betont außerdem, dass die von der internationalen Gemeinschaft unternomme-
nen Initiativen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und Hilfe nach wie vor un-
erlässlich sind und die auf nationaler sowie auf regionaler und globaler Ebene ergriffenen 
Durchführungsmaßnahmen ergänzen; 

 10. erkennt an, dass die interessierten Staaten wirksame Koordinierungsmecha-
nismen schaffen müssen, sofern solche nicht vorhanden sind, um den Bedarf der Staaten 
und die vorhandenen Ressourcen in Einklang zu bringen, mit dem Ziel, die Durchführung 
des Aktionsprogramms zu stärken und die internationale Zusammenarbeit und Hilfe wirk-
samer zu gestalten, und ermutigt die Staaten in dieser Hinsicht, gegebenenfalls das System 
zur Unterstützung der Durchführung des Aktionsprogramms zu nutzen; 

 11. ermutigt die Staaten, neben anderen Mechanismen die kohärente Ermittlung 
des Bedarfs, der Prioritäten und der nationalen Pläne und Programme zu prüfen, die mög-
licherweise eine internationale Zusammenarbeit und Hilfe seitens der Staaten und der re-
gionalen und internationalen Organisationen, die dazu in der Lage sind, erforderlich ma-
chen; 

 12. legt den Staaten außerdem nahe, auf freiwilliger Grundlage ihre Nationalbe-
richte zunehmend als ein weiteres Instrument einzusetzen, um ihren Hilfebedarf anzuzei-
gen und Informationen über die zur Deckung dieses Bedarfs verfügbaren Ressourcen und 
Mechanismen zu übermitteln, und ermutigt die Staaten, die in der Lage sind, derartige Hil-
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laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten nach Bedarf zu 
stärken, unter uneingeschränkter Achtung der Souveränität eines jeden Staates über seine 
eigenen Grenzen; 

 15. ermutigt die Staaten außerdem, die Vorteile der Zusammenarbeit mit den Re-
gionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung, der Weltzollorganisa-
tion, der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) und dem Büro 
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im Einklang mit ihren 
Mandaten und in Übereinstimmung mit den nationalen Prioritäten voll zu nutzen; 

 16. befürwortet alle Anstrengungen zum Aufbau nationaler Kapazitäten für die 
wirksame Durchführung des Aktionsprogramms, einschließlich derjenigen, die in den Er-
gebnisdokumenten der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der 
Fortschritte bei der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und 
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen As-
pekten9 und im Abschlussdokument der Sechsten Zweijährlichen Tagung der Staaten zur 
Prüfung der Durchführung des Aktionsprogramms3 hervorgehoben wurden; 

 17. legt den Staaten nahe, auf freiwilliger Grundlage Nationalberichte über ihre 
Durchführung des Aktionsprogramms vorzulegen, nimmt davon Kenntnis, dass die Staaten 
Nationalberichte über ihre Durchführung des Internationalen Rückverfolgungsinstruments 
vorlegen werden, ermutigt diejenigen Staaten, die dazu in der Lage sind, das vom Sekreta-
riats-Büro für Abrüstungsfragen bereitgestellte Berichtsmuster zu verwenden, und bekräf-
tigt, wie nützlich es ist, diese Berichterstattung mit den zweijährlichen Tagungen der Staa-
ten und den Überprüfungskonferenzen zu synchronisieren, um so die Berichtsquote und 
den Nutzen der Berichte zu erhöhen und einen substanziellen Beitrag zu den Erörterungen 
auf den Tagungen zu leisten; 

 18. legt den Staaten, die dazu in der Lage sind, nahe, über einen freiwilligen För-
derfonds finanzielle Hilfe zu leisten, die auf Ersuchen von Staaten, die sonst nicht in der 
Lage wären, an Tagungen zum Aktionsprogramm teilzunehmen, an diese verteilt werden 
könnte; 

 19. ermutigt


